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Zitat von Schulgesetz NRW

Zweiter Abschnitt
Leistungsbewertung
§48Grundsätze der Leistungsbewertung
(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses derSchülerin oder
des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage fürdie weitere Förderung der
Schülerin oder des Schülers sein. Die Leistungenwerden durch Noten bewertet. Die
Ausbildungs- und Prüfungsordnungenkönnen vorsehen, dass schriftliche Aussagen an
die Stelle von Notentreten oder diese ergänzen.

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermitteltenKenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertungsind alle von der
Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich„Schriftliche Arbeiten“ und im
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen imUnterricht“ erbrachten Leistungen. Beide
Beurteilungsbereiche werden beider Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.
(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zuGrunde gelegt:

sehr gut (1)Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den
Anforderungenim besonderen Maße entspricht.
gut (2)Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den
Anforderungenvoll entspricht.
befriedigend (3)Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im
Allgemeinenden Anforderungen entspricht.
ausreichend (4)Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung
zwarMängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.
mangelhaft (5)Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung
denAnforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in
absehbarerZeit behoben werden können.
ungenügend (6)Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung
denAnforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse solückenhaft
sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behobenwerden können.

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder demSchüler nicht zu
vertreten sind, nicht erbracht, können nach Maßgabe derAusbildungs- und
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Prüfungsordnung Leistungsnachweise nachgeholt undkann der Leistungsstand durch
eine Prüfung festgestellt werden.
(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dieswie
eine ungenügende Leistung bewertet.
(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs-
undPrüfungsordnung ein Punktsystem vorsehen. Noten- und Punktsystemmüssen sich
wechselseitig umrechnen lassen.

Alles anzeigen 

Deiner Beschreibung nach enstprechen den Leistungen nicht den Anforderungen, da er keine
Mitarbeit zeigt. Aufgrund der fehlenden Mitarbeit lässt es sich jetzt nur schwer erkennen, ob die
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind (mangelhaft) oder selbst die Grundkenntnisse so
lückenhaft sind, dass sie in absehbarerer Zeit nicht behoben werden können. Im Zweifel könnte
man daher "für den Angeklagten" entscheiden.

Aber - wenn der Schüler den Kenntnisstand nicht zeigt, weil er die Arbeit verweigert, hat das
Schulgesetz den Abschnitt 5 parat. Deiner Beschreibung nach ist es eine klare
Leistungsverweigerung. Ergo: ungenügend.

Passt. Jetzt musst du dich "nur noch" gegenüber deinem Schulleiter durchsetzen und ihm den
Abschnitt 5 und die Arbeitsergebnisse des Schülers zeigen.

Einen Paragraphen bzgl. der Notenabweichung kenne ich aus dem Kopf heraus nicht. Als
Schüler hat sowas immer gerne die Runde gemacht.

kl. gr. frosch
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